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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 14.04.2019 beteiligt wurden, sind keine Stellung-
nahmen eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt 
werden kann. 

1. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

2. Bundesagentur für Arbeit 

3. NLWKN 

4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der 
Bundeswehr  

5. LGLN Niedersachsen  

6. Staatl. Baumanagement Osnabrück-Emsland 

7. Bischöfliches Generalvikariat 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH  

9. Klosterrentamt Osnabrück 

10. RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH 

11. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

12. Landwirtschaftskammer Niedersachsen  

13. Ev.-luth. Kirchenamt Osnabrück-Stadt und -Land 

14. Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Denkmalpflege 

15. Polizeiinspektion OS-Land  

16. Kreis Steinfurt 

17. Kreis Warendorf 

18. Freiwillige Feuerwehr Glandorf 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

21. Archäologische Denkmalpflege - Stadt- und Kreisarchäologie 
vom 17.04.2019 

22. Niedersächsisches Forstamt Ankum 
vom 17.04.2019 

23. Stadt Bad Iburg  
vom 18.04.2019 

24. Stadt Warendorf  
vom 23.04.2019 

25. Gemeinde Ostbevern  
vom 24.04.2019 

26. Stadt Sassenberg  
vom 25.04.2019 

27. Westnetz GmbH 
vom 08.05.2019 

28. Gemeinde Lienen  
vom 13.05.2019 

29. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 13.05.2019 
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19. Gemeinde Bad Laer 

20. Hauptverband des Osnabrücker Landvolks 
 

  



Gemeinde Glandorf 14. Flächennutzungsplanänderung 
 frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\213 Glandorf\184 S Nördlich Feuerwehr\03 frühz Beteil\03 Texte\FNP14-SSP-01a.docx 

3 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
30. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 

vom 24.04.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
31. PLEdoc GmbH im Auftrag von EON Ruhrgas AG 

vom 30.04.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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32. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  

vom 06.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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b)  

 

 

zu b) Stellungnahme: 

Für die weiteren Planungsphasen (Vorplanung zur Erschließungsplanung) wird 
das Baugrundgutachten des südlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 237 
„Alte Kläranlage“, der im Jahr 2012 aufgestellt wurde, herangezogen.  

Bei den weiteren Bauvorhaben ist ein Baugrundgutachten durch die Bauherren 
zu beauftragen. Dabei sollte die Untersuchung im Besonderen auf die Gefähr-
dung durch Erdfälle und auf die gründungstechnischen Erfordernisse abge-
stimmt sein. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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33. Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim 

vom 07.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Stellungnahme: 

Die Fläche des Plangebietes wurde im Rahmen des Flächennutzungsplanes 
bereits als Sondergebiet für Einzelhandel planungsrechtlich abgesichert. Daher 
handelt es sich bei der Fläche nicht um eine Neuinanspruchnahme von Flä-
chen.  

Da für die Malteser zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund von mangelnder Flächen-
verfügbarkeit keine weiteren Flächen zur Verfügung stehen, wurde der Stand-
ort an der Bundesstraße 51 gewählt.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

b)  

 

zu b) Stellungnahme: 

In der Gemeinde Glandorf stehen momentan keine weiteren Flächen für eine 
Ansiedlung von Handwerksbetrieben zur Verfügung. Durch die Ausweisung 
des eingeschränkten Gewerbegebietes werden neben dem Grundstück für die 
Malteser ca. 3 weitere Grundstücke für Handwerksbetriebe o.ä. zur Verfügung 
stehen.  

Sobald der Gemeinde weitere, geeignete Flächen zur Verfügung stehen und 
die Nachfrage nach Flächen für Handwerksbetriebe besteht, wird die Gemein-
de durch entsprechende Bauleitplanverfahren Planungsrecht schaffen können. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
34. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

vom 08.05.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
35. Teutoburger Energie Netzwerk eG 

vom 09.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Glandorf 14. Flächennutzungsplanänderung 
 frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\213 Glandorf\184 S Nördlich Feuerwehr\03 frühz Beteil\03 Texte\FNP14-SSP-01a.docx 

8 

b)  
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36. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

vom 09.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

d)  

 

zu d) Stellungnahme: 

Einer Zufahrt zum Plangebiet von der Bundesstraße B 51 ist auszuschließen. 
Daher wird in der Planzeichnung ein ‚Bereich ohne Ein- und Ausfahrt‘ festge-
setzt. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

e)  

 

zu e) Stellungnahme: 

In den Bebauungsplan wird unter Hinweise folgender Textbaustein aufgenom-
men: 

Von der Bundesstraße 51 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die 
neu geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger der Straßen-
baulast keinerlei Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
37. AWIGO GmbH 

vom 10.05.2019 

 

 

 

Stellungnahme: 

Eine Zufahrt über die Krankenhausstraße ist durch den Wirtschaftsweg weiter-
hin sichergestellt. Die bevorzugte Erschließung soll über die Laersche Straße 
sowie die Straße Zum Blumenfeld geschehen. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
38. Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft 

Bentheim 
vom 10.05.2019 

 

 die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt 
bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung eingeschränkter Gewerbegebietsfläche) keine 
Bedenken vor. Unsere Stellungnahme gilt für beide o. g. Aufstellungsverfahren. Die Ver-
fahren befinden sich zurzeit im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stel-

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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lungnahme nicht als abschließend zu verstehen. Wir begrüßen die Planänderungen im 
Hinblick auf eine weitere, qualifizierte Gewerbe- und Industrieentwicklung. Zudem wer-
den mit der Planung die Ziele einer regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt.  
 
Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Neuansiedlungsmöglichkeit 
von u. a. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden geschaffen. Konkret sollen neben 
neuen Räumlichkeiten für den Verein Malteser Hilfsdienst e.V. auch weitere Ansied-
lungsmöglichkeiten für ebenfalls mischgebietsverträgliche Betriebe geschaffen werden. 
Ein Nebeneinander von schutzbedürftigen und gewerblichen Nutzungen kann im Hin-
blick auf Schallemissionen zu Konflikten führen. Wir begrüßen daher, dass im Rahmen 
der Planaufstellung eine lärmtechnische Untersuchung durchgeführt wird. Gewerbliche 
Nutzungen sollten nicht mit Auflagen zum aktiven Schallschutz betriebswirtschaftlich 
belastet werden.  

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des § 2 
Abs. 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben 
wir weder Hinweise noch Anregungen. 

 
39. Landkreis Osnabrück 

vom 13.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Stellungnahme: 

Bei der Ausweisung von Baurecht befinden sich die Gemeinden grundsätzlich 
immer in einem Spannungsfeld verschiedener untereinander und gegeneinan-
der abzuwägender Belange. Im vorliegenden Falle des Bebauungsplanes 
Nr. 245 soll auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche Baurecht für 
ein eingeschränktes Gewerbegebiet geschaffen werden, um den Maltesern 
und ansässigen Betrieben Flächen anbieten zu können. 

Plaggenesch-Böden befinden sich aufgrund ihrer anthropogen bedingten Ent-
stehungsgeschichte beinahe immer innerhalb von Siedlungen bzw. am Sied-
lungsrand. Ein besonderer Schutz dieser Böden durch Nicht-Bebauung hätte 
zur Folge, dass zum Beispiel Nachverdichtungen oder - wie in diesem Falle - 
Angebote für ortsansässige Vereine und Betriebe nicht erfolgen könnten, was 
Abwanderungen in umliegende Gemeinden zur Folge hätte. 

In der Abwägung zwischen den unterschiedlichen Belangen ist der Nachver-
dichtung der Vorrang gegenüber dem Schutz eines –im Landkreis Osnabrück 
im Übrigen sehr weit verbreitetem– Plaggenesch-Bodens zu geben. Die Inan-
spruchnahme siedlungsferner Standorte oder Grünland für die benötigte 
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Schaffung von Baurecht ist grundsätzlich soweit wie möglich zu reduzieren. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Stellungnahme 

Der Wipsenbach im Umfeld des Plangebiet weist in seiner aktuellen strukturel-
len Ausprägung keine hervorzuhebenden Qualitäten für den Biotopverbund 
auf. Durch Umsetzung der Planung wird zwar eine vorteilhafte Entwicklung des 
Gewässers gemindert, jedoch entsteht keine nennenswerte Verschlechterung 
der Gewässerqualität. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Stellungnahme: 

Um eine Verträglichkeit zwischen dem eingeschränkten Gewerbegebiet und 
der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche bei dessen Umset-
zung zu gewährleisten, wird die Zulässigkeit der Handwerksbetriebe dahinge-
hend eingeschränkt, dass nur solche Betriebe zulässig sind, die nach ihrem 
Störungsgrad in einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO zulässig wären (siehe 
Stellungnahme Nr. 39 b)). 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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d)  

 

 

zu d) Stellungnahme: 

Die Zulässigkeit von Handwerksbetrieben wird im Bebauungsplan Nr. 245 da-
hingehend eingeschränkt, dass nur solche Handwerksbetriebe zulässig sind, 
die den Anforderungen an ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO entsprechen. 
Somit sind nur Handwerksbetriebe zulässig, die das Wohnen nicht stören. Die 
Flächennutzungsplanänderung ist von der Einschränkung nicht betroffen. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird auf Bebauungsplanebene gefolgt. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

 

zu f) Stellungnahme: 

Der Nachweis zur Entwässerung des Oberflächenwassers wird im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung vollständig erbracht.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

g)  

 

zu g) Stellungnahme: 

Die geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmissionssi-
tuation wurde im April 2019 vom Büro Zech Umweltanalytik GmbH Lingen 
durchgeführt. 

Im Bereich des Plangebiets beträgt die Gesamtbelastung an Geruchsimmissi-
onen maximal 10 % der Jahresstunden. Der in der Geruchsimmissions-
Richtlinie GIRL für Gewerbegebiete angegebene maßgebliche Immissionswert 
für die Gesamtbelastung von 15 % der Jahresstunden wird sicher eingehalten. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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40. EWE NETZ GmbH 

vom 20.05.2019 

 

a)  vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungslei-
tungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder an-
derweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie 
z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Verset-
zung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben 
und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neuherstel-
lung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. 
Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben 
eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu 
beteiligen. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im 
betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderun-
gen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns 
Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planaus-
kunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die 
genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elekt-
ronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach  
info@ewe-netz.de.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
mailto:info@ewe-netz.de
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Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herrn Herrmann unter 
der folgenden Rufnummer: 04471 7011 293. 

 
41. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 

vom 24.04.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
42. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  

vom 06.05.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

b)  

 

zu b) Stellungnahme: 

Für die weiteren Planungsphasen (Vorplanung zur Erschließungsplanung) wird 
das Baugrundgutachten des südlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 237 
„Alte Kläranlage“, der im Jahr 2012 aufgestellt wurde, herangezogen.  

Bei den weiteren Bauvorhaben ist ein Baugrundgutachten durch die Bauherren 
zu beauftragen. Dabei sollte die Untersuchung im Besonderen auf die Gefähr-
dung durch Erdfälle und auf die gründungstechnischen Erfordernisse abge-
stimmt sein. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 24.05.2019 
Lh/Sp-213.184 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 

 

 


